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INNERE MEDIZIN ANGIOLOGIE 

ENTWICKLUNG DER TOP-LEISTUNGEN 

GOP Beschreibung 
Bewertung 

ab 1. April in 
Punkten 

Bewertung 
alt in 

Punkten 

13300 Zusatzpauschale Angiologie 535 614 

13292 Grundpauschale ab 60. Lebensjahr 211 207 

13291 Grundpauschale 6.- 59. Lebensjahr 206 202 

33022 Duplex-Echokardiographie (Farbduplex) 307 336 

13250 Zusatzpauschale fachinternistische Behandlung 151 157 

33042 Abdominelle Sonographie 143 157 

 

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN  

Kapitel 33 Ultraschalldiagnostik 

GOP 33046 (neu): Derzeit sind Kontrastmitteleinbringungen nach Nr. 5 der Präambel des Kapitels 33 

Ultraschalldiagnostik Bestandteil der GOP. Die Sonographie mit Kontrastmitteln ist deutlich zeitaufwändiger 

im Vergleich zur klassischen Echokardiographie und Sonographie des Abdomens. Da der Mehraufwand 

derzeit im EBM nicht adäquat abgebildet ist, erfolgt die Aufnahme einer neuen GOP 33046 (Zuschlag zu den 

GOP 33020, 33021, 33022, 33030, 33031 und 33042 bei Durchführung der Echokardiographie/Sonographie 

mit Kontrastmittel) mit einer Bewertung in Höhe von 76 Punkten. In der Anmerkung zur GOP 33046 wird 

geregelt, dass die GOP 33046 entgegen der Leistungslegende auch dann als Zuschlag zu anderen GOP 

berechnungsfähig ist, sofern mindestens eine der in der Leistungslegende der GOP 33046 genannten 

Leistungen nach den GOP 33020 bis 33022, 33030, 33031 und 33042 obligater oder fakultativer 

Leistungsinhalt dieser GOP ist und deren Durchführung mit Kontrastmitteleinbringung(en) erfolgt. 

Abschnitt 34.2 Diagnostische Radiologie 

GOP 34283: In demselben Behandlungsfall ist die GOP 34283 (Serienangiographie) nur neben bestimmten 

GOP berechnungsfähig, der Abschnitt 34.4 ist bisher ausgeschlossen. Sachgerecht wäre nur der Ausschluss 

des Abschnitts 34.4.7 (MRT-Angiographien). Dementsprechend erfolgt die Aufnahme der Abschnitte 34.4.1 

bis 34.4.6 in die zweite Anmerkung zur GOP 34283. Die zweite Anmerkung zur GOP 34283 wird zudem 

dahingehend ergänzt, dass die aufgeführten Regelungen nicht für Berufsausübungsgemeinschaften gemäß 

§ 1a Nr. 12 BMV-Ä gelten, sofern die Leistungen von unterschiedlichen Ärzten durchgeführt werden. 

Abschnitt 36.6 Belegärztlich konservativer Bereich 

Zur Ermöglichung der Berechnung der GOP 36881 bzw. 36883 neben den Grundpauschalen der 

Schwerpunktinternisten sowie deren Zuschläge im Behandlungsfall wurden die Berechnungsausschlüsse in 

den Anmerkungen zu den GOP 36881 und 36883 angepasst. 


